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SICHERHEIT

Hofgerichtsbarkeit
Als Hofgericht bezeichnet man ein Gericht,

mit dem der Kg. oder ein Landesherr die ihm
zustehende Gewalt als oberster Richter ausübte.
Im spätma. Reich ist zw. dem kgl. Hofgericht
und landesherrl. Hofgerichten zu unterschei-
den.

1. Königliches Hofgericht
Nach ma. Anschauung war das Kgtm. mit

der obersten Gerichtsgewalt im Reich verbun-
den. So bestimmten die vier ronkal. Definitio-
nen von 1158, daß alle Gerichtsbarkeit (omnis
iurisdictio) beim Herrscher liege und alle ande-
ren Richter ihr Amt vom Herrscher empfangen
mußten. Im Sachsenspiegel (ca. 1215/35) folgte
daraus, daß jeweils dort, wo der Kg. sich auf-
hielt, alle Gerichte ledig wurden. Der Kg. mußte
dann sämtl. noch nicht beendete Streitigkeiten
entscheiden (Ssp. Ldr. III 60 § 2). Daher bildete
sich das geflügelte Wort, jeder Mann habe sein
Recht vor dem Kg. (Ssp. Ldr. III 33 § 1). Dieser
Grundsatz war nicht auf den reisenden Kg. be-
schränkt. Grundsätzl. hatte jeder Herrscher die
Möglichkeit, jeden Streitfall an seinen Hof zu
ziehen (sog. Evokation, ius evocandi). Der Hof,
die curia regis, war vor 1235 vergleichsweise
schwach institutionalisiert. Der Kg. scheint im
Hofgericht von einem Reichsvikar oder Reichs-
verweser vertreten worden zu sein. Die Urteiler
waren ursprgl. die am Hof weilenden Fs.en,
doch wurde dieser Kreis zunehmend zu einer
Domäne von Ministerialen. Nach dem Grund-
satz der Ebenbürtigkeit, nach dem niemand
über einen Standeshöheren richten durfte, setz-
ten sich die Urteiler v. a. in Lehenssachen je
nach den beteiligten Prozeßparteien aus unter-
schiedl. Personen zusammen.

Nach dem Vorbild des sizilian. Großhofge-
richts kam es unter Friedrich II. im Mainzer
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Reichslandfrieden von 1235 zu einer Neuorga-
nisation des Reichshofgerichts. Das Gericht
blieb Teil des Hofes und war damit an den Auf-
enthaltsort des Kg.s gebunden und in wichtigen
Entscheidungen vom Hoftag abhängig. Es trat
immer in demselben Gebäude zusammen, in
dem der Kg. weilte, und konnte bei Abwesen-
heit des Kg.s aus dem engeren Reichsgebiet
nicht tätig werden. Die 1235 neu geschaffenen
Ämter des Hofrichters und der Hofgerichts-
kanzlei führten aber zu einer gewissen Verfe-
stigung. Der Hofrichter sollte mind. für jeweils
ein Jahr bestellt werden und den Kg. in grund-
sätzl. sämtl. Angelegenheiten vertreten. Ledigl.
in Fürstensachen und bes. wichtigen Streitig-
keiten (in causis maximis/andir hoe sache) behielt
sich der Kg. ein eigenes Urteil vor. Nach
deutschrechtl. Tradition übte der Hofrichter
den Vorsitz im Reichshofgericht aus, war an der
Urteilsfällung aber nicht beteiligt. Die Ent-
scheidungen wurden vielmehr von den Beisit-
zern gefunden, von denen es regelmäßig mind.
sieben gab und die wenigstens dem ritter-
schaftl. Niederadel entstammten. Neben dem
Hofrichter wurde 1235 das Amt eines Hofge-
richtsschreibers (notarius specialis) geschaffen.
Dieser leitete die Kanzlei und war für die Füh-
rung der Register und Urteilsbücher zuständig.
Der Hofschreiber mußte ein Laie sein, da sich
Geistl. nach kanon. Recht nicht an Blutgerichts-
urteilen beteiligen durften. Er war jurist. ge-
schult, wenn auch nicht rechtsgelehrt.

In der Praxis entsprach die Tätigkeit des
Reichshofgerichts nur eingeschränkt den Vor-
gaben des Mainzer Hoftages von 1235. Nach der
Rückkehr Friedrichs II. nach Italien entfaltete
das Gericht keine Aktivitäten mehr. Erst die
Kg.e Rudolf, Adolf und Albrecht erneuerten das
Hofgericht im späten 13. Jh., indem sie Ge-
richtsnotare einsetzen und damit die perma-
nente gerichtl. Tätigkeit aufwerteten. Unter
Ludwig dem Bayern findet sich 1325 im Mün-
chener Vertrag mit Friedrich dem Schönen die
Ansicht, das Hofgericht und damit Hofrichter
und Hofschreiber sollten von der Person des
Kg.s unabhängig sein. In der Realität scheint
dies die Anbindung des Hofgerichts an den Kg.
jedoch nicht gelockert zu haben. Zur Zeit Kg.
Ruprechts kam es in den Jahren nach 1400 zu
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einer weiteren Verfestigung des Hofgerichts.
Die Hofgerichtsschreiber erlangten jetzt zuneh-
mend die Würde eines Protonotars und waren
damit mit Mitgliedern der Hofkanzlei gleich-
gestellt. Neben den Schreiber traten zwei be-
eidete Hofgerichtsprokuratoren. Die Gerichts-
schreiber übernahmen daher ab 1400 keine Par-
teivertretungen mehr, konnten sich also stärker
auf ihre gerichtl. Aufgaben konzentrieren. In
dies. Zeit fällt die erste Verschriftlichung der
Gewohnheiten und Verfahrensweisen des Hof-
gerichts durch den Hofschreiber Johannes Kir-
chen (1406/09). Bestrebungen des Reichshof-
gerichts, stärkere Distanz zum Herrscher zu ge-
winnen, führten letztl. zur Schwächung des Ge-
richts. Albrecht II. setzte zwar noch einen
Hofrichter ein, ließ Rechtsangelegenheiten
aber nur vom kgl. Kammergericht entscheiden.
Albrechts Nachfolger Friedrich III. schließl.
verlor das Interesse am Hofgericht gänzlich.
Der Hofschreiber Johann Geisler von Münden
betrieb nach 1441 zwar energ. die Aufwertung
des Gerichts und entwickelte einen Plan, die
Gerichtsbarkeit durch Einsetzung eines kgl.
Nachschreibers zu stärken. Aber Friedrich III.
hob das Gericht bereits 1451, also noch vor sei-
ner Krönung zum Röm. Ks. (1452), auf.

Das Verfahren vor dem Reichshofgericht
entsprach der deutschrechtl. Tradition. Die Ur-
teilsfindung erfolgte auf der Grundlage der für
Reichsangelegenheiten bestehenden Rechtsge-
wohnheiten mit den jeweiligen stammes- und
landrechtl. Bezügen. Als Ludwig der Bayer 1342
vorschrieb, das Gericht solle nach gesetztem
und geschriebenem Recht der Kg.e und Ks. ur-
teilen, war damit nicht die Rezeption des röm.-
kanon. Rechts beabsichtigt. Das Verfahren lief
somit nicht schriftl., sondern noch weitgehend
mündl. ab. Folgerichtig kannte man die auch
aus Schöffengerichten und Oberhöfen bekann-
ten Fürsprecher, die im streng formalisierten
Prozeß bestimmte für die Partei vorgesehene
Formeln sprachen und damit die Prozeßgefahr
verminderten. Diese Fürsprecher waren nicht
professionalisiert, sondern wurden aus den bei
Hofe anwesenden Adligen von Fall zu Fall aus-
gewählt. Im Gegensatz zum traditionellen
Schöffengericht war das Konsensprinzip am
Reichshofgericht abgeschwächt. Entscheidun-
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gen mußten nicht zwingend einstimmig erge-
hen, sondern konnten auch mehrheitl. gefun-
den werden.

Das Reichshofgericht urteilte u. a. als ober-
stes Lehensgericht des Reiches, sein Jurisdikti-
onsbezirk beschränkte sich auf das Reichsge-
biet nördl. der Alpen, wobei Böhmen und Öster-
reich weitgehend eximiert waren. Man unter-
schied streitige Verfahren, in denen nach Rede
und Gegenrede der Parteien entschieden wurde.
Zu einem Prozeß kam es nur, wenn sich der Be-
klagte auf die Klage einließ. In quasinotariellen
Prozessen ging es um Bestätigungen und Be-
glaubigungen insbes. von Urteilen. In diesen
Fällen konnten ksl. Privilegien erneuert werden.
Schließl. gab es das einseitige Verfahren der
Reichsacht und Anleite, das immer dann ein-
schlägig war, wenn eine Partei sich des La-
dungsungehorsams schuldig gemacht hatte
oder ihr Aufenthaltsort nicht zu ermitteln war.
Die ältere Auffassung, wonach das Hofgericht
Rechtsfragen abstrakt in Form von Weistümern
entschieden habe und damit prakt. zum Gesetz-
gebungsorgan geworden sei, wird in der neu-
eren Literatur abgelehnt. Das Reichshofgericht
fällte zwar häufiger allg. formulierte Entschei-
dungen, urteilte aber stets nur über einen kon-
kreten Prozeß. Strafsachen im modernen Sinn
wurden vor dem Reichshofgericht nicht verhan-
delt, weil die Jurisdiktion hierüber seit dem
Mainzer Reichslandfrieden zu den kgl. Reser-
vatrechten gehörte. Das Reichshofgericht wur-
de bes. intensiv vom niederen Adel sowie den
Städten und ihren Bürgern in Anspruch genom-
men. Andere Bevölkerungsgruppen nutzten das
Gericht dagegen kaum.

Obwohl das Reichshofgericht das oberste
Gericht des ma. Reiches war, darf man es nicht
als höchste Instanz im modernen Sinne anse-
hen. Das ma. Gerichtsverfahren verlief außer-
halb des röm.-kanon. Prozesses einstufig. Es
gab nicht die Möglichkeit, gegen ein bereits ab-
geschlossenes untergerichtl. Verfahren Rechts-
mittel einzulegen und ein Urteil am Hofgericht
überprüfen zu lassen. Die ältere Literatur hat
dies teilw. nicht bemerkt. Zw. 1276 und 1451
dürfte das Reichshofgericht etwa 18 000 Ge-
richtsbriefe ausgefertigt haben, von denen sich
2000 erhalten haben.

Seit 1415 erwuchs dem Reichshofgericht
Konkurrenz durch ein kgl. Kammergericht. Be-
reits im Mainzer Reichslandfrieden hatte sich
der Kg. bestimmte Streitsachen zur eigenen
Entscheidung vorbehalten. Im Gegensatz zum
Reichshofgericht war das Kammergericht stär-
ker an den Kg. angebunden. Hier urteilte er wei-
terhin persönl. oder durch einen von Fall zu Fall
eingesetzten Kammerrichter im Verbund mit
ebenfalls nicht beständig eingesetzten Beisit-
zern. Das Verfahren orientierte sich bereits im
15. Jh. stärker am röm.-kanon. Prozeß. Dem-
nach lassen sich auch echte Rechtsmittelpro-
zesse gegen territoriale Urteile nachweisen. An-
ders als das Hofgericht hatte das kgl. Kammer-
gericht keine eigene Kanzlei. Den Schriftver-
kehr erledigte die Reichskanzlei, seit Friedrich
III. als röm. Kanzlei bezeichnet. Dort waren stu-
dierte Juristen tätig, was zu einem weiteren Pro-
fessionalisierungsschub führte. 1471 erhielt das
Kammergericht eine Gerichtsordnung.

Die Reichsreform von 1495 ordnete die Ge-
richtsbarkeit neu. Das Kammergericht wurde
als Gericht eingerichtet, dessen urteilende Bei-
sitzer maßgebl. von den Territorien (Reichs-
kreisen) entsandt wurden. Die Hälfte von ihnen
mußte rechtsgelehrt sein, und auch für die
Rechtsanwendung war im Einklang mit der ge-
lehrten Doktrin die zumindest subsidiäre An-
wendung des röm. Rechts vorgeschrieben. Das
erneuerte Reichskammergericht war kein Hof-
gericht mehr. Vielmehr war die Trennung vom
Hof eine seiner Grundlagen. Dies begründete
eine dauerhafte Tradition, denn bekanntl. ist
die oberste Gerichtsbarkeit in Dtl. noch heute
vom Regierungssitz räuml. getrennt. Nach un-
ruhigen ersten Jahren konsolidierte sich das
Reichskammergericht in Speyer (seit 1527) und
war später in Wetzlar (seit 1693–1806) tätig.

Der starke ständ. Einfluß auf das Reichs-
kammergericht führte dazu, daß der Ks. weiter-
hin bestimmte Rechtsangelegenheiten an sei-
nem Hof selbst entschied oder entscheiden
ließ. Der ksl. Hofrat übernahm daher seit etwa
1500 immer stärker jurist. Funktionen und wird
von der Forschung für die Zeit ab 1498 als
Reichshofrat bezeichnet. Wie das ma. Hofge-
richt war er an die Person und den Aufenthalts-
ort des Monarchen gebunden, stellte aber neben
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einem Gericht zugl. ein Regierungs- und Ver-
waltungsorgan dar, das den Herrscher in sämtl.
Angelegenheiten beriet. Wie das Reichskam-
mergericht bestand auch der Reichshofrat bis
zum Ende des Alten Reiches 1806.

2. Andere Hofgerichte
Neben dem reichsweit urteilenden Hofge-

richt gab es kgl. Hofgerichte mit räuml. be-
grenztem Jurisdiktionsbezirk und mit fester
Bindung an einen bestimmten Gerichtsort. Ne-
ben dem bekannten Rottweiler Hofgericht exi-
stierten das bgfl.-nürnberg. und bfl.-bamberg.
Hofgericht sowie die Hofgerichte von Ulm, Zü-
rich und der Leutkircher Heide, letzteres sogar
bis 1802. Das 1784 aufgehobene Rottweiler Hof-
gericht erinnerte an die bis in karoling. Zeit zu-
rückreichende Tradition der Reichsstadt Rott-
weil als Königsres. Nachdem bereits Rudolf von
Habsburg dem Gericht eine bevorzugte Stellung
verliehen hatte, erreichte es den Höhepunkt sei-
nes Ansehens in der zweiten Hälfte des 15. Jh.s,
als es nach dem Ende des alten Reichshofge-
richts teilw. mit diesem identifiziert und ver-
wechselt wurde. Wie vor dem Reichshofgericht
ging es auch in Rottweil schwerpunktmäßig um
Beurkundungen und Beglaubigungen. Die Ver-
schmelzung des Hofgerichts mit der territoria-
len Ebene zeigt sich an den Beisitzern. Die Hof-
gerichtsordnung von 1430 bestimmte, daß die
Stadt die Urteilssprecher einsetzen solle. Tat-
sächl. waren daher die Assessoren mit den
höchsten städt. Würdenträgern (Bürgermeister,
Schultheiß etc.) identisch. Auch die anderen
kgl. Hofgerichte gerieten zunehmen in territo-
riale Einflußsphären.

Nach dem Vorbild des Reichshofgerichts
setzten auch zahlreiche Landesherrn Hofge-
richte ein. In Brandenburg übertrugen die
Mgf.en die Abhaltung von Hofgerichtsterminen
zunächst reisenden Hofrichtern, gingen im
15. Jh. aber dazu über, einzelnen Hofrichtern
feste Distriktshofgerichte zuzuweisen. In der
Pfalz zeigt sich bereits seit dem späten 14. Jh.,
wie einzelne Professoren der Heidelberger Ju-
ristenfakultät als pfgfl. Räte Rechtsangelegen-
heiten entscheiden. Durch die Professionalisie-
rung des Rates entstand hier ein echtes zweitin-
stanzl. Appellationsgericht. Die 1462 erlassene
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Hofgerichtsordnung gab dieser Institution ei-
nen festeren Rahmen. Damit ist zugl. der Weg
der territorialen Hofgerichte in der Neuzeit vor-
gezeichnet. Nach dem Vorbild des Reichskam-
mergerichts trennten die Landesherrn zuneh-
mend ihre oberste Gerichtsbarkeit von ihrem
Rat und richteten oberste Landesgerichte ein.
Dieser Trend wurde begünstigt, weil die Terri-
torien nur dann die begehrten ksl. Appellati-
onsprivilegien erhielten, wenn sie sich im Ge-
genzug verpflichteten, eigene Gerichte aufzu-
bauen, deren Verfahren im wesentl. der Reichs-
kammergerichtsordnung entsprach. Typ. für
die territoriale Gerichtsbarkeit ab dem 16. Jh. ist
freilich ein Nebeneinander der professionali-
sierten Hof- und Kammergerichte mit landes-
herrl. Regierungen, Kanzleien und Geheimen
Räten. V. a. dann, wenn die Landstände Einfluß
auf die Hofgerichtsbarkeit gewinnen konnten,
versuchten die Fs.en mehrfach, ihre Regie-
rungsbehörden als Gerichte zu stärken.

† Abb. 101, 102, 103, 104

† Residenz und Stadt † A. Institutionen † B. Herr-

schaftszeichen † B. Hofämter, Hofstaat; Hofbeamte
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Peter Oestmann

Wehr- und Befestigungsanlagen der Residenz
Mit den Termini Wehr- bzw. Befestigungs-

architektur sind alle Bauten und Bauteile einer
Res. angesprochen, die passiven Schutz vor An-
greifern und deren aktive Abwehr ermöglichen,
wobei die örtl. topograph. Lage und der Grund-
riß der Gesamtanlage eine grundlegende Rolle
spielen. Bei Analyse und Bewertung der Einsatz-
fähigkeit der Wehr- und Befestigungsarchitek-
tur zur Zeit ihrer Erbauung sind einerseits Ent-
wicklung und jeweiliger Stand der Militärtech-
nik zu berücksichtigen, andererseits sind ihre
martial. Wirkung und repräsentative Funktion
zu beachten und nicht zu unterschätzen.

In der Literatur wird zumeist zw. der befe-
stigten Burg und dem nicht befestigten Schloß
unterschieden. Demgegenüber wurden die Be-
griffe arx, castrum, burg, Schloß und veste im MA
und in der frühen NZ synonym verwendet, wo-
bei zeitl. Schwerpunkte auszumachen sind: cas-
trum (bis 1300), veste (ab 1350), burg (14. Jh.) so-
wie im gesamten MA hus/hauß und Schloss (2.

Hälfte 15. Jh.), darüber hinaus gab es Doppel-
benennungen wie vestes schloss. So lautet noch
eine Definition aus dem frühen 17. Jh.: Arces,
Castra & fortalitia [sunt] instrumenta bellica immo-
bilia (Kyllinger 1619, S. 41 § 63). Ebenso bezieht
sich der Begriff »Schloß« in relevanten Archi-
tekturtraktaten des 16. und 17. Jh.s auch auf An-
lagen mit Fortifikationsbauten.

Das Befestigungsrecht wurde im Deutschen
Reich als Regal vom Kgtm. in Anspruch genom-
men. Es gelang letzterem darüber allerdings
keine vollständige Kontrolle, auf lange Sicht ge-
sehen verzichtete es aber dennoch formell nicht
auf diesen Anspruch (Fürstengesetze von 1220 –
Confoederatio cum princibus ecclesiasticis; 1231/32 –
Statutum in favorem principum). In engem Zusam-
menhang mit dem Befestigungsrecht stand der
Burgbann, d. h. das Recht des jeweiligen Burg-
herrn, zum Bau und Erhalt der Anlage (Burg-
werk) die (freie) Bevölkerung der Umgebung
gegen eine Schutzverpflichtung (Zufluchts-
recht) heranziehen (die diesbezügl. Wehrver-
fassung ist für das fränk. Reich erstmals faßbar
im Edikt von Pı̂tres 864). Die Burghut (Bewach-
tung und Verteidigung der Anlage) oblag in der
Regel einer ständigen aus dem Burgkomman-
danten/-Gf.en, den ritterl. Burgmannen sowie
Hilfspersonal bestehenden Burgbesatzung.

Um 1000 entwickelten sich bei den befestig-
ten (Wohn-)Anlagen des Adels neue architek-
ton. Formen: Es bildeten sich der charakterist.
hohe wehrhafte Wohnturm (Donjon), das eben-
erdig zugängl. »feste Haus« sowie die Motte
(Turmhügelburg auf künstl. aufgeschüttetem
kegelförmigem Erdmassiv) heraus. Der eher
priv.-zivile Wohncharakter der Burgen erhielt
dadurch zugl. ein repräsentatives und wehrhaf-
tes Erscheinungsbild, wodurch die Architektu-
ren bereits im 11., bes. aber im 12. Jh. sowohl für
den Hoch- als auch für den Niederadel und die
Ministerialen als Statussymbole avancierten.

Das milit. Prinzip der Überhöhung einer
Wehr- und Befestigungsanlage als Vorteil für
den Verteidiger spielte bei der Wahl des Bau-
platzes für eine Burg oft eine Rolle (Gipfel- oder
Spornlage). In Niederungsgebieten hingegen
sind Wassergräben als Verteidigungselement
von Bedeutung gewesen, so daß sich dort der
Bautyp der von allen Seiten durch Gräben gesi-
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Abb. 101: Der König als oberster Richter. Kolorierter Holzschnitt in der niederdeutschen Ausgabe 
des Sachsenspiegels von Bartholomäus Unckel, Köln 1480. Universitäts- und Landesbibliothek 
Bonn, Sign. Inc 1028, nach: Frieden durch Recht, 1994, S. 76.
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Abb. 102: Keyser Friderichs 
reformacie sins kammer 
gerihtz, um 1471. Hand-
schrift zur Kammerge-
richtsordnung Kaiser 
Friedrichs III., ausgefer-
tigt in Mainz. Papier, 
4 Bll., ca. 30,4 × 21,8 cm. 
Hessisches Staatsarchiv 
Darmstadt, Sign. E 9 
(Justizangelegenheiten), 
Nr 2/1, nach: Frieden 
durch Recht, 1994, S. 86.

Abb. 103: Theatrum Augustissimi Judicii Camerae Imperialis, um 1615. Holzschnitt, Künstler 
unbekannt. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Graphische Sammlung, Inv. Nr. HB 209, 
Kapsel 1332, nach: Frieden durch Recht, 1994, S. 106.
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Abb. 104: Audienz am Reichskammergericht in Speyer, 1668. Kupferstich, Künstler unbekannt. 
Frontispiz über eine Doppelseite, in: Wilhelm Roding, Pandecta iuris cameralis, ed. Tertia, 
Speyer: Jacob Sievert und Johann Zubrodt 1668. Pfälzische Landesbibliothek Speyer, Sign. 30.264 
Rara, nach: Frieden durch Recht, 1994, S. 107.




